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Wert
und Zweck.

Erwerbung
als Anlage.

Ankauf durch
Darlehens¬
aufnahme.

Verpachtung.

Wohn¬
bauten.

Merkblatt XV.
Grund-, Äaus- und Forstbesitz, Unter¬

nehmungen und Betriebe der Gemeinden.
A. Grundbesitz.

1. Der Gemeinde-Grundbesitz ist, wie die Nach¬
kriegszeit und die heutige Zeit lehrt, in jeder Be¬
ziehung wertvoll und zwar
a) zur Erzielung fester Einkünfte,
b) zwecks Erlangung einer besseren Kreditfähigkeit,
c) zur Durchführung von Kleinwohnhausbauten

und für das immer mehr Bedeutung gewinnende
Siedlungswesen.
2. Die Ueberschüsse einer Gemeinde sollen zu¬

nächst für den Erwerb von Grundstücken verwendet
werden (sicherste Anlage).

3. Die Erwerbung von Grundstücken durch Auf¬
nahme von Darlehen soll vermieden werden, wenn
der Zinsendienst den Gemeindehaushalt belastet, ins¬
besondere dann, wenn der Zinsfuß wie gegenwärtig
hoch ist.

4. Der Grundbesitz kann am besten durch Ver¬
pachtung auf bestimmte Zeit verwertet werden. Die
Höhe des Pachtschillings soll stets ortsüblich sein. (Zu
beachten ist die Pächterschutzverordnung vom 2. Juni
1925, B.-G.-Bl. Nr. 180.)

B. Hausbesitz.
1. In den meisten Gemeinden hat der Haus¬

besitz einen beträchtlichen Zuwachs erfahren durch
Wohnbauten der Gemeinden.
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